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Protokolle der Erſten Kammer .
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Zehnte Sitzung . |

Karidruhe , den 3- May r822 . |
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—
o

: Gegenmárttg |

die bisher erfhienenen Mitgticder mit Ausnahme | »
Sr . Hoheit des Durchlauchtigſten Praͤſdenten , Herrn

8

Xi j
WMartgrafen Wilhelm zu Baden ,

|

3 der Herrn Staatsminiſter Frhr . v. Berſtett und Frhr .
>

v. Berkheim und de

des Herrn Staatsraths Baumgaͤrtner .
v.

M

Unter dem Vorſitz des zweyten Vicepraͤſidenten ,

Staatgrathó Şrhr . v. Baden .

r Nach Verleſung und Genehmigung deg Protokolls

der neunten Sitzung legte der Vicepraͤſident vor A

) ein hoͤchſtes Reſcript , wodurch der geheime Re

! ferenbår v. Baur beauftragt wird , das neurevidirte

Conſcriptionsgeſetz , und zwey Geſetzentwuͤrfe uͤber OH

gruͤndung der oͤfentlichen Sicherheit den Kammern vor⸗ |
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zulegen , auch Vortrag úber Die Ausgleichung der Kriegs —
koſten zu erſtatten .

Beylage Ziffer 39 .

2) einen €Erlaf der zweyten Kammer , betreffend

den Geſetzentwurf wegen Gleichſtellung der katholiſchen Aawi
und evangeliſchen Pfarrer binfichtlich der Befteuerung

)

der Guftentations - Summe. ,

Beylage Ziffer 40 . und

Unterbey lage zu Bifer 4a- R

Die Kammer
pi

Meto tog

dieſen Geſetzentwurf demnaͤchſt in einer Vorberathung

in Erwägung zu ziehen . |

3 ) cinen weitern Erlaß der zweyten Kammer we — Hiii

gen Ernennung einer Commiſſion zu Vertheilung des

Locals im neuen Staͤndehauſe . i

Beylage Ziffer 41 .

rhr . Das Secretariat machte ſodann die Anzeige , daß in

der Vorberathung
|
f

; |

1 ) får die Motion deg Bisthumgvermwefers Frhr . J —

v. Weſſenberg , wegen Erxrrichtung einer Bildungs —

e

errn

Anſtalt fuͤr Blindgeborne

der Praͤlat Hebel

iten , der Frhr . v. Falfenftein und siji
der Staatsrath Frhr . v. Tuͤrkheim ,

kolls a ) fúr die Motion des Hofraths v. Rotteck auf o
por; Abſchaffung der Staatsfrohnden

Re⸗ der Llandoberjågermeiter v. Kettner , —
dirte der Generallieutenant v. Schaͤffer und

der geh . Hofr ath Zach ariaͤ
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zur Bildung der Begutachtungs - Commiſſionen gewaͤhlt
worden .

In Gemaͤßheit der Tagesordnung erſtattete nun —

mehr der Frhr . v. Tuͤrkheim den Commiſſtonsbericht
wegen Wiederaufnahme der auf einem fruͤhern Land —

tage unerledigt gebliebenen Gegenſtaͤnde .

Beylage Ziffer 42 .

Der Vicepraͤſident bemerkt zuvoͤrderſt , daß ,

was den Hauptgegenſtand des Berichtes betreffe , da

ſich dieſer nicht auf die Verfaſſung , ſondern nur auf

die Geſchaͤftsordnung der Kammer beziehe , die in dem

Bericht enthaltenen Vorſchlaͤge ſofort in Berathung ge —

zogen , und ſchon durch einen Beſchluß der Kammer be —

kraͤftigt werden koͤnnten .

Da ſich die Kammer hiermit fuͤr einverſtanden er —

klaͤrte , ſo ſtellte der Vicepraͤſident die Frage :

Ob die Kammer jenen Vorſchlaͤgen ihre Zuſtimmung

ertheile ?

v. Rotteck : Obſchon ich den im Commiſſtonsbe —

richt ausgeſprochenen Grundſaͤtzen und deren Anwen⸗

dung im Allgemeinen beypflichte , ſo erlaube ich mir

doch die Bemerkung , daß noch auf zwey Punkte , die

in dem ſo eben gehoͤrten Vortrag nicht beſprochen ſind ,

duͤrfte Bedacht zu nehmen ſeyn , naͤmlich

Erfteng ift niht beråhrt worden , wie eg mit den

bon Der jweyten Kammer an die erfte gelangten , und

bier nicht erledigten Gegenftånden zu halten fey , und

awar nach den verfhiedenen Stadien der Behandlung ,
d . b. je nahdem úber fie bey ung noch gar Feine Bers

handlung eingetreten , oder etwa bereits der Commifs
fiongbericht erftattet , oder die Digcuffion bereits eróf -
Ret war . Jeh glaube jedoeh, der Analogie der fùr die

uͤbrigen Faͤlle aufgeſtellten Grundſatze gemaͤß waͤre die
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Maxime , ſolche Antraͤge , ohne Unterſchied , in welchem

Stadium der Verhandlung ſie ſtille geſtanden , niemals

anders als auf ein erneuertes Anſinnen der zweyten

Kammer wieder in Berathung zu nehmen .

Zweytens vermiſſe ich die Unterſcheidung zwi —

ſchen den unerledigten Verhandlungsgegenſtaͤnden des

jedesmal juͤngſten von jenen eines aͤltern Landtags ;

gleichwohl ſcheint ſolche Unterſcheidung mir nothwendig .

Es kann ein Landtag ploͤtzlich geſchloſſen werden ,

die Nichterledigung jener Gegenſtaͤnde daher blos durch

Mangel an Zeit veranlaßt ſeyn . Bey der zu vermu —

thenden Fortdauer deſſelben Willens oder derſelben In —

tereſſen auch beym nachſtfolgenden Landtag mag die

Wiederaufnahme der unerledigten Gegenſtaͤnde wohl

unbedenklich mit einiger Abkuͤrzung der Formen Statt

finden . Ruͤhren ſolche Gegenſtaͤnde aber von aͤltern

Landtagen her , ſo muͤſſen ſie wohl als gaͤnzlich erlo —

ſchen oder beſeitigt betrachtet werden , da ſchon ihre

Nichtwiederaufnahme auf dem zunaͤchſt gefolgten Land —

tag fuͤr eine ſtillſchweigende Erklaͤrung des nicht mehr

fortdauernden Willens , gewiſſermaßen fuͤr einen Be —

ſchluß , ſie unerledigt zu laſſen , gelten mag .

Solche Gegenſtaͤnde koͤnnten alſo durchaus nicht an —

ders , als wie ganz neue , wieder zur Sprache gebracht ,

und verhandelt werden .

Frhr . v. Tuͤrkheim : In Beziehung auf den erſten

Punkt muß ich bemerken , daß der fruͤhere Commiſſions —

bericht daruͤber bereits Folgendes enthaͤlt : die zweyte

Kammer kann nicht ohne erneuerte Aufforderung der

erſten annehmen , daß dieſe ſich noch zu einem , auf dem

vorigen Landtage heruͤbergegebenen Antrag bekenne , —

kann dieſen daher auch nicht mehr als ſolchen behan —

deln und vornehmen , ſo wie ſie dazu nicht mehr ver —
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bunden ift , eben fo if fie auh nicht mehr Dazu bered -

tigt , denn die Volmacht der ñicht mehr identiſchen
Kammer , welche den Yntrag als Erflårung ihrer Ent -

ſchließung hinuͤber gab , iſt erloſchen .

Hier iſt alſo beſtimmt ausgeſprochen worden , daf
die Kammer nur in ſo fern verbunden , und berechtigt

iſt , einen bey ihr unerledigt gebliebenen Antrag der

zweyten Kammer wiederaufzunehmen , als dieſe den

Antrag ausdruͤcklich von neuem in Anregung bringt .
v. Kettner : Es ſcheint mir nothwendig zu ſeyn ,

daß von beiden Kammern uͤbereinſtimmende Grundſaͤtze
uͤber die Behandlung der von fruͤhern Landtagen ruͤck⸗

ſtaͤndigen Geſchaͤfte aufgeſtellt und befolgt werden . Es

koͤnnte ſonſt der Fall eintreten , daß die zweyte Kammer

hieruͤber andere Grundſätze beobachtete , als die erſte .
Ich ſtelle es daher der Kammer anheim , ob es nicht

rath ſam ſeyn duͤrfte , ſich uͤber den vorliegenden Gegen⸗
ſtand mit der zweyten Kammer zit benehmen .

Frhr . v. Weſſenberg : Ich finde es bedenklich ,
wenn ſich die Kammer in Beziehung auf die Grundſaͤtze ,
nach welchen ſie die auf einem fruͤhern Landtage uner —

ledigt gebliebenen Gegenſtaͤnde wieder aufzunehmen
hat , durch beſtimmte Beſchluͤſſe binden wollte . Viel —

mehr muß ihr frey ſtehen , nach der Veeſchiedenheit der

Umſtaͤnde fuͤr die wieder in Anregung gebrachten Gegen⸗
ſtaͤnde jedesmal die angemeſſenſte Verhandlungsform zu

waͤhlen .

Zachariaͤ : Es iſt in der bisherigen Berathung ,
in welcher uͤbrigens die in dem Commiſſtonsbericht ge —
machten Vorſchlaͤge ihrem Inhalte nach nicht angefoch —
ten worden ſind , erſten s der Zweifel aufgeworfen
worden , ob ſich uͤberhaupt die Kammer durch beſtimmte ,
ins Einzelne gehende Beſchlüſſe in Anſehung des vor —⸗
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liegenden Gegenſtandes bilden fol ? Da jedoch Be —

ſchluͤſſe dieſer Art die Kammer nicht unbedingt binden ,
da ſie zur Beſchleunigung des Geſchaͤftsganges nicht

wenig beytragen , und da die vorgeſchlagenen nicht die

Moͤglichkeit ausſchließen , die Eigenthuͤmlichkeit eines

jeden einzelnen Falls zu beruͤckſichtigen , ſo kann ich

dieſes Bedenken nicht theilen .

Es iſt zweytens die Frage aufgeworfen worden ,

wie es mit der Wiederaufnahme derjenigen Antraͤge zu

halten ſey , welche auf einem fruͤhern Landtage von der

zweyten Kammer an die erſte gelangt , in dieſer aber

unerledigt geblieben ſind ? So wie ich nun mit der

Meinung des Frhrn . v . Tuͤrkheim , daß Geſchaͤfte die —

ſer Art nur auf einen wiederholten Antrag der zweyten

Kammer von der erſten wieder aufgenommen werden

koͤnnen , vollkommen einverſtanden bin , ſo werden uͤbri —

gens die im Commiſſionsbericht enthaltenen Vorſchlaͤge

auch auf den Fall , daß ein ſolcher Antrag von der zwey —

ten Kammer geſchieht , analogiſch anwendbar ſeyn .

Es iſt drittens gefragt worden , ob man diefe Bors

ſchlaͤge auf die von dem letzten Landtage rückſtaͤndigen

Sachen zu beſchraͤnken habe ? So wenig ich nun das

Gewicht der Gruͤnde verkenne , welche fuͤr dieſe Be —

ſchraͤnkung ſprechen , fo fcheint fie mir doch wegen - der

Freyheit , welche die gemachten Borfchláge Der Kammer

lafen , auf die Wiederaufnahme einer Sache einguge -

gehen , oder nicht cinzugehen , entbehrlich zu ſeyn .

Endlich vierteng dürfte eg allerdings rathfam

feyn , die dermalen zu faſſenden Beſchluͤſſe der zweyten

Kammer mitzutheilen . Auch ihre Geſchaͤftsordnung hat

die erſte Kammer der zweyten mitgetheilt .

v. Rotteck : Ich muß auf der Unterſcheidung zwi —

ſchen den von den juͤngſten , und den von aͤltern Land —
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tagen herruͤhrenden Gegenſtaͤnden beharren . Würde

ſie nicht anerkannt , ſo koͤnnte ich auch zur Maxime , die

Berathungsform der erſten abzukuͤrzen , niemals meine

Zuſtimmung geben . Der Grund der Unterſcheidung iſt

klar und wichtig ; und ich glaube , daß ein , auch durch

eminentes Stimmenmehr gefaßter Beſchluß , einen

auf einem alten Landtag erlegenen Gegenſtand ohne

tweitereg da mwmieder aufzunehmen , wo feine Berathung

damals ſtehen geblieben , ein dDurchaug nichtiger Bes

flug , und ſchon durch die Einſprache eines einzigen

Mitglieds zu vereiteln waͤre .

Frhr . v. Tuͤrkheim : Ich kann mich durch eine

in meinem vorliegenden Berichtsconcept erſichtliche Cor —

rectur darauf ausweiſen , daß mir die Unterſcheidung

zwiſchen Antraͤgen , we che auf dem letzten , und ſolchen ,

welche auf einem fruͤhern Landtag unerledigt geblieben

ſind , nicht entgangen iſt , daß ich mich aber vorſaͤtzlich

nicht darauf eingelaſſen habe , um nicht allzugroße
Subtilitaͤten zu veranlaſſen . Inſofern aber dieſer Un —

terſchied jetzt zur Sprache gebracht wird , bekenne ich

mich zu der ſo eben von dem Herrn Hofrath v. Rot —

' eck vorgetragenen Anſicht , daß blos Antraͤge, welche

auf dem letzten Landtage gemacht , aber nicht erledigt
worden find , mit den in dem Commiffiongbericht vor -

gefhlagenen , auf frůhere Verhandlungen verweifenden

Abkuͤrzungen , wieder vorgenommen werden fónnen , nicht

aber folche , welche auf dem vorlegten oder einem frå -

þern erliegen geblieben find , und zwar aug dem ent -

ſcheidenden Grund , weil das Stillſchweigen auf dem

letzten Landtage ſchon eine Aufgebung derſelben ausge —

fprochen , und diefelben alfo ſtreng genommen nicht mehr

unerledigt genannt werden fónnen .
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yer i : Hebel : Zu dem wag der Herr StaatSrath Frhr . | engi
ie | 9. Tuͤrkheim bemerkt hat , will ich noch hinzufuͤgen , i iii
1e Í dafi , wenn von Gegenftånden die Rede ift , welche nicht 1 d
f | auf dem legten , fondern auf einem frůhern Landtage | —0

h | Vorgefommen find , der Fall eintreten fann , daf die KART
m | Kammer aug gang andern Perfonen befteht . Aus die —

H

1e | fem Grunde muf allerdings der —— Unterſchied

g | Statt finden .

— Frhr . v. Weſſenberg : Ich wiederhole die ſchon

von mir erhobene Bedenklichkeit wegen der Kaͤthllchkeit

aller dieſer Beſtimmungen . Jeder Landtag bildet ein

abgeſchloſſenes Ganze ; mithin muß auf jedem Landtage
1e

|
ein jedes , von fruͤherer Zeit ruͤckſtaͤndiges , Geſchaͤft von il

s neuem beginnen . |

5 v. Rotted : Das verehrliche Mitglied hått , alfo |
r

die Auffefung einer allgemeinen Regel får unnoͤthig ;

man werde , wenn einzelne Faͤlle vorkommen , nach Um —

* ſtaͤnden den geeigneten Beſchluß faſſen .
|

poi Ueber Maximen im Allgemeinen oder zum Voraus

ch ſich zu verſtaͤndigen und auszuſprechen , halte ich fuͤr

—
weit raͤthlicher , als erſt in den vorkommenden concre —

ten Faͤllen nach ſolchen Maximen ſich umſehen . Im Ni

z legten Fall tritt leicht eine Befangenheit fùr oder wis
| |

a
der ein ; im erjen Fal find blog Principien maafs |

K
gebend .

i Hip

jt Frhr . v. Zyllnhardt : Auch iſt ſchon in der vori — i
i - gen Sitzung die Nothwendigkeit befonderer Regeln

t⸗ durch einen foͤrmlichen Beſchluß anerkannt worden .

n Auf die nunmehr von dem Viczpråfidenten .
i j

E Sehaltene Umfrage erflârte fich Die Rammer mit den int —4

t Commiffongbericht enthaltenen Borfchlågen fúr eins i
verſtanden . Auch
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efh Epsg
die Kammer

dieſe hiemit angenommenen Vorſchlaͤge ausdruͤcklich auf
die Wiederaufnahme der auf dem lettzzten Landtage

unerledigt gebliebenen Gegenſtände zu beſchranken ;

ſo daß die Geſchaͤftsruͤckſtaͤnde eines fruͤhern Landtages

ſpaͤterhin ganz ſo zu behandeln ſeyn wuͤrden , als ob

daruͤber noch nie eine Verhandlung Statt gefunden

haͤtte.
Der Vicepraͤſident brachte nunmehr den in dem

Berichte enthaltenen Zuſatz wegen der Auslegung und

Anwendung des 6aſten hen der Verfaſſungsurkunde :
„ Kein Geſetz , das die Verfaſſungsurkunde ergaͤnzt ,
erlaͤutert oder abaͤndert , darf ohne Zuſtimmung einer

Mehrheit von 2/3tef der anmefenden Gtåndeglicder eiz

ner jeden der beiden Kammern gegeben merden , “

zur Berathung .
v. Rotteck : Es muß wohl eine zweyfache Art der

Auslegung der Verfaſſungsurkunde , oder der Geſchaͤfts—
ordnung unterſchieden werden , die eine , die durch ein

Geſetz oder durch eine fuͤr eine ganze Claſſelvon Faͤllen
aufzuſtellende Regel , und die andere , die blos factiſch ,
durch die in einem vorkommenden Fall gemachte An —

wendung des Verfaſſungsartikels geſchieht . Die erſte
erfordert allerdings , infofern von Verfafunggartifeln
geredet wird , die Zufimmüng von 2/3 der Mitglieder

beider Kammern , und die Sanctionirung des Großher⸗
zogs , die zweyte aber geſchieht durch einfache Majori —
taͤt einer einzelnen Kammer , und beruht lediglich auf
der Ueberzeugung oder Meinung der Stimmenden üͤber
den wahren Sinn eines Artikels . Eine ſolche factiſche
Auslegung der Verfaſſungsartikel geſchieht bey den

meiſten Beſchluͤſſen , iſt auch wirklich unausweichlich und
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e
pflichtgemaͤß. Nicht minder ift eine allgemeine Augle -

gung , in fofern fie nur alg Marime , niht alg Gefegz

gelten foll , zulaſſig und oftmals raͤthlich .

v. Kettner : Mit den von dem Herrn Hofrath
v. Rotted aufgeftelten Grundfágen bin ich zwar eina

verſtanden . Jedoch bemerke ich , daß ein Beſchluß , wel —

cher uͤber dieſen Gegenſtand gefaßt wuͤrde , auf jeden

Fall an die zweyte Kammer gelangen muͤßte.

Srhr . yv. Weffenberg : Es dårfte eine eigene Wo -

tion nothwendig feyn , Damit ein Befehluf İber die

Auslegung des 6aſten §. der Verfaſſungsurkunde ge —

faßt werden koͤnne.
Frhr . v. Tuͤrkheim : Wie ſchon in dem Commiſ —

ſtonsbericht bemerkt worden iſt , ſteht man ſich bey der

Anwendung des 6aſten F. der Verfaſſungsurkunde in

einen Widerſpruch verwickelt .

Wenn in einem gegebenen Falle eine Erlaͤuterung
der Verfaſſung durchaus nothwendig iſt , wenn etwas

geſchehen muß , und man ſich mit Ja oder Nein zu ent —

ſcheiden hat , wie ſoll man ſich helfen , wenn ſich gleich —

wohl nicht 2/3 der Gimmen fuͤr die eine oder fuͤr die

andere Meinung entſcheiden ? Die Kammer muß einſt⸗

weilen nach der Meinung handeln , welche die Mehrheit

der Stimmen fuͤr ſich hat . Was ſollte ſonſt z. B . m

dem Gtreitfalle wegen der Wahl neuer Univerfitåtgabs

geordneter geſchehen ?
v. Rotteck : Wenn man der Kammer dieſes Recht

nicht einraͤumen wollte , ſo waͤre faſt gar keine Beſchluß —

faſſung moͤglich . Es wuͤrde naͤmlich zu derſelben Ver —

nichtung hinreichen , daß ein einziges Mitglied , oder

daß auch die andere Kammer einen Zweifel uͤber den

Sinn des Verfaſſungsartikels aufregte , welchem zufolge

der Beſchluß Statt gefunden . Ich wiederhole es , die
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Kammer hat das Recht , wie die Pflicht , die Verfaſ⸗

ſungsartikel factiſch , durch Anwendung auf vorkom —

mende Faͤlle auszulegen . Hat ja ſelbſt jeder Privat -
mann ſolches Recht und ſolche Pflicht , wo immer es um

Entſchluͤſſe oder Handlungen zu thun iſt , die durch die

Conſtitution , oder uͤberhaupt durch das Geſetz ihre Be —

ſtimmung erhalten ſollen . Alſo wird dieſes wohl auch
bey der Rammer Statt finden . Moͤglich bleibt dabey

allerdings eine unrichtige Deutung oder Anwendung .
Allein die Beurtheilungskraft der Mehrheit , dann die

Publicitaͤt der Stimmgebung , endlich auch die Aufmerk —⸗
ſamkeit der andern Kammer und der Regierung ſind hin⸗
reichende Garantieen der Richtigkeit oder Mittel der

Berichtigung . Es kann auch eine irrige Anwendung
eines Artikels , oder der daruͤber von irgend einem Mit —

glied aufgeregte Zweifel leicht der Regierung oder einer

Kammer den Anlaß geben , eine authentiſche Erklaͤrung
in Form eines Geſetzentwurfs vorzuſchlagen , oder zu
erbitten .

Zachariaͤ aͤußerte den Wunſch , daß die Berathung
uͤber den vorliegenden ſehr wiggtigen Gegenſtand , ſo
wie es ſonſt mit Commiſſionsberichten gehalten zu wer⸗
den pflege , auf die naͤchſte Sitzung ausgeſetzt werden

moͤge, damit die Sache zuvor deſto reiflicher in Bedacht
genommen werden koͤnne .

Auf die von dem Vicepraͤſidenten gehaltene
Umfrage

befhtlof
die Rammer einftimmig

diefen Theil deg Commiſſionsberichts in der naͤchſten
Sitzung Von neuem in Berathung zu ziehen.

Hierauf wurde der Beſchluß der vorigen Sitzung /
daß man bey der Berathung uͤber den Commiſſtonsbe⸗
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richt auf die Motion des Frhrnv . Zyllwhardt we —

gen Modiftcation der 86. 60 und 73 . der Verfaſſungsur —
kunde zuruͤckkommen wolle , von dem zweyten Seecretaͤr

der Kammer verleſen .

Der Frhr . v. Zyllnhardt wiederholte nun ſeine

wegen diefer § § . auf dem vorigen Landtage gemachte

Motion , und beruft fich auf die fråhere Begråndung

derſelben . Auf die Bemerfung des Frýrn . v. Tuͤrk⸗

beim , daf vieleicht mit diefer Motion die von ibm

frůher in Anregung gebrachte Frage : wag ift im §. 60

und 73 . Der Berfafunggurfunde unter Finanzgegenſtaͤn —
den zu verehen ? mit Vortheil in Verbindung gefegt
werden fónne , indem man fo im Gtande fey , die Form
der Herhandlung abzufårzen , und den aug dem 6aſten

§. der Berfafungguréunde entfehenden Gchwierigteiten

3u, entgehen , ermwiederte

Der Frhr . v. Zyllnhardt : daß ihm beide Gegen —
ſtaͤnde nicht in einer unzertrennlichen Verbindung zu

ſtehen ſchienen , auch ſeine Motion bereits mittelſt eines

Beſchluſſes der Kammer an die zweyte Kammer gelangt

ſey , und es daher geeignet ſcheine , ſich hier auf ihren

bisherigen Gegenſtand und Umfang zu beſchraͤnken , vor —

behaltlich der Erweiterung deſſelben durch eine eigene

Motion. “

Eben fo brachte der geh . Hofrath Zachariå die von

dem Frýrn . v. Baden auf dem vorigen Landtag gemachte

Motion , die Erhebung des Advocatenſtandes , und zumal

deſſen Ausbildung zur Pflanzſchule guter Richter betref⸗

fend, in Erinnerung . Er bemerkte zugleich , daß der des —

halb auf dem vorigen Landtage an die zweyte Kammer er —

laſſene Beſchluß von die ſer ohne Antwort geblieben ſey . Er
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fuͤhrte hierbey weiter ein Reſcript des Großherzoglichen

Staatsminiſterii vom 2. November 1820 , nach welchem in

der erſten Inſtanz in der Regel keine Advocaten zuge —

laſſen werden ſollen , zur Unterſtuͤtzung des Wunſches
an , daf die Regierung diefe mit den Grundfágen deS |

Rechts und unſerer Verfaſſung ſchwer zu yereinigende Verz

ordnung einer nochmaligen Pruͤfung unterwerfen moͤge .

Muf die von dem Vicepraͤſidenten gehaltene

Umfrage erklaͤrte ſich die Kammer fuͤr ein verſtanden ,

ſowohl die Motion des Frhrn . v. Zyllnhardt als

die des Frhrn . v. Baden in der naͤchſten Sitzung in

Betrachtung zu ziehen .

Sodann erftattete , von dem Bicepråfidenten

aufgefordert , Der Prålat Hebel Nameng der wegen

des Antrags des Frhrn . v. Weſſenberg auf Errich —

tung einer Bildungsanſtalt fuͤr Blindgeborne ernannten

Commiſſion Bericht .

Beylage Ziffer 43 .

Die Kammer

beſchloß ?

die Berathung uͤber dieſen Bericht in der naͤchſten

Sitzung vorzunehmen ;

wobey bemerkt wurde , daß eine Berathung in abge —
|

kuͤrzter Form um deßwillen nicht gewaͤhlt werden Fónne |

weil der Beſchluß , die Berathungsform abzukuͤrzen ,
nach der Geſchaͤftsordnung die Zuſtimmung eines Re —

gierungs - Commiſſaͤrs beduͤrfe , ein zur Ertheilung die —

ſer Zuſtimmung beauftragter Regierungscommiſſaͤr aber

in der Kammer vermißt werde .

Endlich legte der Vicepraͤſident eine Eingabe
des Hauptmanns Arnold wegen Aufſtellung des Bild⸗

niſſes Sr . Koͤniglichen Hoheit , des Großherzogs , in
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dem fir die erfe Kammer befimmten Saale deg neuen

Staͤndehauſes vor .

Beylage Ziffer 44 . ( ungedruckt . )

worauf

beſchloſſen

wurde ,

dieſe Eingabe an die wegen Vertheilung des Locals

des Staͤndehauſes ernannte Commiſſion zur Begut —⸗

achtung abzugeben .

Die Kammer verwandelte nunmehr auf den Antrag
des Frhrn . v. Falkenſtein , welcher von mehreren

Mitgliedern unterſtuͤttt , und hierauf einſtimmig ange —

nommen wurde , die oͤffentliche Sitzung in eine ge —

heimel
Frhr . v. Zyllnhardt .

Zachariaͤ .

x

Beylage Ziffer 39 .

Sudwig von Gottes Gnaden ,

Großherzog zu Baden , Herzog ju ZåHrin :

Sen , Landgraf auw Nellenburg ; Graf zu

Salem , Peters haufen und Hanau I c .

Wir ernennen Unfern geh , Referendår v. Baur ,
: Um in den Kammern das neurevidirte Conſeriptionsge —

fet , imd die beiden Geſetzentwuͤrſe uͤber Begruͤndung
der oͤffentlichen Sicherheit vorzulegen , und daſelbſt

Vortrag uͤber die Kriegskoſten - Ausgleichung zu er —

ſtatten .

Protokolle der 1. Kammer , 14

*
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Unſer Staatsminiſter des Innern , Freyherr v. Ber k⸗

heim iſt beauftragt , Obiges zur Kenntniß der beiden

Kammern Unſerer getreuen Staͤnde zu bringen .

Gegeben Karlsruhe den 29 . Maͤrz 1822 .

udwig .

Auf Befehl Sr . Kónigl . Hoheit .

Weiß .

Beylage Ziffer 40 .

DEN~

Hochverehrlichen Praͤſidium der erſten

Ramme der Gtåndeverfammlung .

Die şweyte Kammer hat in ihrer oͤffentlichen Sitzung

am 27ſten d. M. durch — mit Stimmenmehrheit ge —

faßten Beſchluß — den von der hohen Regierung der

felben vorgelegten Gefeges = Entwurf ber di ?

Gleichſtellung Der fatholifhen Pfarrer

mit den evangeliſchen ruͤckſichtlich der , beh

Berechnung der directen Steuer in Abzug

fommenðen Gustentation g - Summe unver |

ånderti angenommen .
Í

Unter Mittheilung dieſes Geſetzesvorſchlags hat die |

zwey

gebe
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$

rk⸗ zweyte Kammer die Ehre hievon dorthin Nachricht zu
Den | geben .

;

Karlsruhe Den 20 . Mpril 1822 . |

Sm Namen der zweyten Kammer der Staͤndeverſamm —

lung der Praͤſident

Foͤhrenbach .
der erſte Secretaͤr

jeit.
v. Itz ſtein .

Unterbeylage zu Ziffer 40 . 9

Ludwig von Gottes Gnaden ,

Großherzog zu Baden , Herzog zu Zaͤhringen ; Land⸗

graf zu Nellenburg , Graf zu Salem , Petershauſen

und Hanaujiti : f w.

Auf den Bericht Unſeres Finanzminiſteriums

uͤber die Gleichſtellung der katholiſchen Pfarrer mit den

evangeliſchen ruͤckſichtlich der bey Berechnung der directen

Steuer in Abzug kommenden Sustentations - Summe ,

t haben Wir unter Zuſtimmung Unſerer getreuen

Staͤnde verordnet , und verordnen hiermit :
—

J

zung Den katholiſchen Pfarrern ſoll vom t . Suny d S:

g àn die gleiche Gustentationg = Summe wie den eyange -

der⸗ liſchen Pfarrern bey Berechnung ihrer directen Grund⸗

DiC | Haͤuſer- und Gefaͤll - Steuer in Abzug kommen .

we ` Art. 2

ber Un ſer Finanzminiſterium iſt mit dem Vollzug j
AUS

| beauftragt .
wer⸗ Gegeben Karlsruhe

| Auf Vefebl
Sr : Königlithan: apait,
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A

Vermoͤge Beſchluſſes der heutigen Siung nimmt

die zweyte Kammer den Geſetzesvorſchlag an .

Karlsruhe , den 27ſten April 1822 .

Im Namen der unterthaͤnigſt treu gehorſamſten zwey⸗

ten Kammer der Staͤndeverſammlung

der Praͤſident

Foͤhrenbach .

die Secretaͤre

v. Ittzzſt ein .

Baumgaͤrtner .

Speyerer .

Beylage Ziffer 4i.
An

das hochverehrliche Praͤſidium der erſten Kammer der

Staͤndeverſammlung .
Auf die gefaͤllige Mittheilung vom 22 . d . M . —
wir die Ehre zu eroͤffnen, daß die Abgeordneten

Baumgaͤrtner
Embdt

v. Gleichenſtein

Griesb ach und

v. Itzzſt ein

von der zweyten Kammer zu der Commiſſton erwaͤhlt
|

worden find , welhedie auf die Vertheilung des Locals
im ſtaͤndiſchen Gebaͤude ſich beziehenden Einleitungen

mt

bor ;
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zu treffen , und ihre Desfalfigen Anträge der Rammer

dorzuiegen beauftragt ift .

Karlsruhe den r , May 1222 .
a

Sm Namen der zweyten Kammer

Der Pråfident

Foͤhrenbach .

Der erſte Secretaͤr

Itz ſt ein .

Beylage Ziffer 42 .
/ Ñ

Commiſſions⸗Bericht

über die bey Wiederaufnahme Der auf eiz

nem fruͤhern Landtag unerledigt gebliebe —
nen Antraͤge zu beobachtenden Regeln und

Geſchaͤftsformen .

Erſtattet

von dem

Sta atsrath Frhruv . Tuͤrkheim .

J Gemaͤßheit des in der letzten Sitzung erfolgten Be —

ſchluſſes bin ich beauftragt , uͤber zwey , bey Gelegenheit
des Vorſchlags einer ſtaͤndigen Commiſſion fuͤr die auf die
Verfaſſung und den landſtaͤndiſchen Geſchaͤftsgang ſich be —

ziehende Eroͤrterungen aufgeworfene Fragen , den verlaus⸗

ten weitern Bericht zu erſtatten . Dieſe Fragen lauteten

wie folgt :

M Sind die auf einen fruͤhern Landtag gemachten
und unerledigt gebliebenen Antraͤge auf dem folgenden
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Landtag : von dem Secretariat zu reproduciren , oder alg

nicht geſchehen Cbefeitigt ) zu betrachten ?
2 ) Wie ift e8 wegen Derjenigen Mittheilungen 4u

halten , tmwelche auf dem vorigen Landtage von Der erften
Kammer . an Die zwepte ( oder umgefeprt ) erlafen morden ,
und von diefer ohne Antwort geblieben find ?

Der erhaltene Auftrag geht niht fowohl dahin , die

in dem frůhern Commiffiong - Bericht bereits hierauf ge -

gebene Antwort volltåndiger zu begrůnden , alg vielmehr

nur Dabin , diefelbe durch fpecielle Anwendung auf die

verfchiedenen Stufen des Geſchaͤftsgangs , auf welchen
cin Gegenſtand beym Schluß des vorigen Landtags uner⸗

ledigt liegen geblieben ſeyn kann , weiter auszufuͤhren .

Von einer Motion , welche blos angezeigt , aber

noch nicht motivirt worden war , kann die Rede nicht ſeyn ,
denn Hier ift noch kein eigentlicher vnd ausgefuͤhrter An —

trag , ſondern nur die Anzeige Deg Borhabeng eineg folz
hen ; erneuert ſich das Vorhaben , ſo muß ſich auch die

Anzeige deſſelben erneuern .

Die Caſuiſtik , welche den Gegenſtand dieſes Berichts
bildet , beginnt alio mit dig Vorausſetzung , daß in der
Kammer bereits der Beſchluß gefaßt worden feye , eine

Motion in Betrachtung zu ziehen , oder eine Petition

nach dem 8. 55 . der Geſchaͤftsordnung auf gleichem We —

ge zu behandeln .

Von dieſem Moment an bis zur Erſtattung des Com⸗

miffiong - Berichts befindet fich eine Sache auf der erſten
Stufe des Geſchaͤftsgangs ; war es eine Motion , und

der fruͤhere Propenent will fie auf dem folgenden Landtag
wieder in Gang bringen , fo funn er fi die Fornilichfeit
der nochmaligen Motiong - Anzeige erfparen , und entwe -
der mittelſt neuer Motivirung , oder mit Berufung auf
die frůhere der Kammer den Anlag geben , nach der alg ”
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Spatium deliberandi får jeden niht vorher angekuͤn⸗

digten Vorſchlag unerlaͤßlichen Ausſetzung bis zur naͤchſten

Sitzung uͤber die Wiederaufnahme einen Beſchluß zu faſſen .

Das Naͤmliche gilt von Berathungs - ⸗- Gegenſtaͤnden ,

welche durch eine Petition veranlaßt worden ſind , nur

mit dem Unterfchied , daß dieſe von jedem Mitglied der

Kammer wieder in Anregung gebracht werden koͤnnen ,

ſtatt daß eine Motion nach dem F. 52 . der Geſchaͤftsord⸗

nung big zur Cróffnung der Digcuffion blog ihrem Pro -

Ponenten : angehòrt , folglich ein Dritter , wether fie fpå -
ter wieder aufleben machen wollte , fich gwar inder Mo -

tivirung nach Belieben auf dag , was fein Borgånger hon

Sefagt þat , berufen , folglich fùrzer fafen , aber von Der

Foͤrmlichkeit einer vorgaͤngigen neuen Motions - Anzeige

nicht entbunden werden koͤnnte .

Auf der zweyten Stufe befindet ſich der Gegenſtand ,

wenn ein Commiſſions - Bericht daruͤber erſtattet worden

it . Hier gilt får denjenigen , welcher ihn wieder in Anz

regung bringen mwil, Dag Nåmliche wie auf der erften

Stufe ; von der Entſchließung der Kammer aber hängt es

alsdann ab , je nachdem entweder neue Anſichten und

veraͤnderte Umſtaͤnde zur Sprache gebracht worden , oder ei —

ne einfache Erneuerung des fruͤhern Antrags erfolgt iſt ,

denſelben von Neuem in eine Commiſſion zu verweiſen ,
oder ihn blos nach 8. 23 . der Geſchaͤftsordnung zur Dis —

cuſſion zu bringen . Wenn auf dem vorigen Landtag uͤber
den Commiſſtonsbericht bereits eine Discuſſton eroͤffnet

worden , dieſelbe aber noch zu keinem Beſchluß gefuͤhrt

baben follte , ſo iſt bey der Wiederaufnahme eines Anz

trags auf dieſer dritten denkbaren Stufe fruͤherer Behand⸗
lung nur das zu bemerken , daß nach dem vorhin Geſa —

ten die Veranlaſſung dazu , wenn es eine Motion war ,

nunmehr von jedem Mitglied der Kammer ohne neue Mo-
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tionsanzeige eben ſo gut , als von dem urſpruͤnglichen
Proponenten ausgehen kann . Uebrigens verſteht es ſich
don felbft , Daf wenn feine Nova eine abermalige Ber -

weifung an eine Commiffion veraánlaffen , nur die Digcuf -
ſion wiedergufgenommen und zur Beſchlußfaſſung gebracht
zu werden braucht .

Mit dieſer iſt die Sache abgethan . Wenn der Be⸗

ſchluß uͤber einen Antrag auf dem vorigen Landrtag nicht
mehr an die andere Kammer gelangt iſt , eben ſo wie in
dem Fal , wenn derfelbe von diefer legtern ugerledigt ge
blieben ift , muf , twie foon friher bemerft wurde , auf
die Anregung eineg Mitglieds der Rammer in einer fol
genden Gigungebefchloffen werden , den Antrag gut ers
neuern , Die abermalige Mittheilung an die andere Rame

mer darf aber in Diefem legtern Fall feineãwegg die Form
ciner blofen Erinnerung deg auf dem vorigen Landtag
hinúbergegebenen Antrags erhalten , weil diefer feine Folge
niehr gegeben werden fann ; fie muf vielmehr in der

gorm eines neuen Antrags Åbergeben werden ,

Zum Beſchluß ſeye es vergoͤnnt , den der Commiſ⸗
ſion aufgegebenen Fragen noch etne weitere beyfuͤgen ,
naͤmlich : Von welcher Natur ſind derartige Eroͤrterun⸗ —

gen uͤber den Sinn der Verfaſſung , und wie muͤſſen ſie
Daher behandelt werden ? Wenn in diefer Beziehung irz

gend eine Frage : aufgeworfen . wird , fo ift dag Reſultat
der Berhandlungen daråber , entweder , daf die zur Er⸗

oͤrterung gebrachte Stelle der Verfaſſung als klar , oder daß
der Sinn und die Abſicht derſelben als zweifelhaft erkannt
wird . Im erſten Falle ſpricht die daruͤber berathende
Kammer blos eine Folgerung aus dem eroͤrterten Verfaſ⸗
ſungs⸗Paragraphen aus , und richtet ſich nach dieſer nicht
beſtrittenen Auslegung , ohne daß es dazu einer weitern

Geſchaͤftsform , namentlich einer Mittheilung an die an —

dere Kammer beduͤrfte; im letztern Fall hingegen , wo ein

|
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Zweifel uͤber den Sinn dieſer Stelle anerkannt wird , iſt
eine Auslegung , und zwar eine authentiſche , erforderlich ,
welche als Ergaͤnzung der Verfaſſungsurkunde zu betrach⸗
ten ift , und nach §. 64 . derſelben durch beide Kammern

Beþen muf , und in jeder der Zuftimmung von 2/3tel der

anmefenden Mitglieder bedarf ,

Daß in dieſem §. eine folche Mehrheit niht blog

fùr Ergånzungen und Abånderungen , fondern auch får
bloße Erláuterungen erfordert mird , ift freylich ein Ge -

brechen ; Denn wo mwirflidh ein Zweifel , mithin die Még -
lichkeit zweyer ſich wiederſprechender Auslegungen , und

die Nothwendigkeit eines Ja oder Nein vorhanden iſt ,
muß auch eines von beiden erfolgen , und kann nicht durch
den Zufall , daß keines von beiden eine Stimmenmehrheit
von 25tel fuͤr ſich hat , verhindert werden . Der §. 64 ,
der Verfaſſungsurkunde ſelbſt duͤrfte alſo der erſte ſeyn ,
an welchem ſeine eigene Kraft zu erproben waͤre; ſo lau⸗

ge er aber nicht abgeaͤndert wird , kann man nicht die oft
unvermeidliche Beantwortung eines Zweifels uͤber den

Sinn der Verfaſſung , im einzelnen vorfommenden Fall ,
fondern nur die Fragé : ob diefe Beantwortung der Bers

faſſung ſelbſt beygefuͤgt werden ſoll ? von der vorgeſchriebe —
nen Stimmenmehrheit von 2/3 in beiden Kammern abs

haͤngig machen .
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Beylage Ziffer 43 .

Commifſſionsbericht
úber die Motion megen Errihtung einet

Bildungsanſtalt fuͤr Blindgeborne .

Erſtattet

von dem

Prålaten Hebel

Die Motion , Aber welche wir die Ehre haben , der

hohen Kammer unfern Bericht zu erftatten , lågt Den

menſchenfreundlichen Wuͤnſchen , welche vor zwey Fah -

ren fuͤr die Errichtung eines Taubſtummen - Inſtituts
ausgeſprochen wurden , aͤhnliche Wuͤnſche fuͤr die Stif —

tung einer wohlthaͤtigen Schweſteranſtalt derſelben zum
Beſten blindgeborner und ſolcher Kinder nachfolgen , die

ſchon in den erſten Lebensjahren des Lichtes der Augen
beraubt worden ſind . Auch fuͤr dieſe Motion liegen
die empfehlenden Gruͤnde in allen Gemuͤthern . Sie

bedarf keiner Rechtfertigung von außen .

Es iſt zwar moͤglich , und kaum zu bezweifeln , daß
neben den Taubs Gebornen die Zahl der Blinden mert -

bar die kleinere ſeyn werde , wenigſtens duͤrfte die

Blindheit , wo ſie erſcheint , ein zufaͤlliges Gebrechen
ſeyn , waͤhrend die Taubheit hie und da ein trauriges

Familien - Erbe zu ſeyn ſcheint , ein Ungluͤck , das ſich

oft in mehrern einzelnen Mitgliedern der Familien fort —

pflanzt und vervielfaͤltigt , und oft erſt nach mehreren
Generationen ſich wieder erneuert .
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Eben ſo wahr iſt es , was auch der verehrte Herr

Verfaſſer der Motion nicht unbemerkt gelaſſen hat , daß

die angeborne Blindheit der Entwickelung der geiſtigen

und ſittlichen Anlagen weniger Schwierigkeiten entge —

genſtellt , als die Taubheit . Die Erfahrung hat wohl

keinen Widerſpruch , daß der Blinde durch das Leben

und ſeine ſanften und harten Anregungen , vielſeitiger

und wirkſamer als der Taube fuͤr das Leben koͤnne ge⸗

bildet werden ,
,

Ailein diefe Wahrnehmungen Fónnen der guten Ga -

he , von welcher hier die Rede ift , wohl feinen Ein⸗

trag thun . Die Zahl der Blinden , wenn auch die ge —

ringere , iſt noch bedeutend groß genug , um die verein —

ten Kraͤfte der Geſellſchaft zur milden Fuͤrſorge fuͤr ſie

aufzufordern . Dieſe Ungluͤcklichen , in einer Welt , die

fie nicht ſehen , ſind noch beklagenswerth genug , und

es wuͤrde fuͤr jedes Zeital ? er , vor allen aber fuͤr das

jetzige erleuchtete und hochgebildete , ein Vorwurf ſeyn ,
febr Ungluͤckliche unbeachtet ihrem Schickſal zu uͤber —

laſſen , weil ſie noch nicht die allerungluͤcklichſten ſind ,

zumal , wenn in einem Lande wie hier , durch eine dana

kens werthe Zuſicherung die Hoffnung bereits zur Ge⸗

wißheit erhoben iſt , daß eine freundliche Zufluchts⸗

ſtaͤtte fuͤr die Ungluͤcklichſten ſchon in kurzem werde er⸗

oͤffnet werden .

Die Motion giebt uͤber die Summen , die zur Er —

richtung und Erhaltung der Anſtalt erforderlich ſeyn

duͤrften , uͤber die Mittel zur Gewinnung derſelben ,

und uͤber den Ort , wo ſie zu errichten waͤre, keine be —

ſtimmten Vorſchlaͤge , und keinen Stoff zur naͤhern Pruͤ⸗

fungen : Sie legt dieſes alles vertrauensvoll in die

Haͤnde einer weiſen und hochherzigen Regierung , die
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nicht muͤde wird , menſchenfreundliche und patriotiſche

Wuͤnſche , die ihr vorgetragen werden , unter die nahen

Gegenſtaͤnde ihrer Aufmerſamkeit und Sorge aufzu⸗

nehmen .

Eines jedoch wird nicht unbemerkt gelaſſen , daß die

Blinden - Anſtalt einen nicht groͤßern Aufwand , als die

Anſtalt fuͤr die Taubgebornen erfordern duͤrfte . Es wird

aber zuͤgleich , wi wohl nicht ohne Bedenken , der Moͤg—⸗

lichkeit Erwaͤhnung gethan , zur Minderung des Auf⸗

wandes beide Anſtalten zu vereinigen .

Die Commiſſion moͤchte nicht ohne Noth ſich fuͤr

dieſe Vereinigung erklaͤren . Es ſind zwey disparate

und unvereinbare Operationen , Taube und Blinde fuͤr

ſich und fuͤr die menſchliche Geſellſchaft zu erziehen .

Es iſt wenigſtens eben ſo gedenkbar , wie ſie ſich ſtoͤ—

ren , als wie ſich gegenſeitig erleichtern koͤnnten , wenn

gleich beide die Richtung haben , zuletzt in der Errei —

chung eines Hauptzweckes zuſammen zu treffen . Ueber —

dieß koͤnnen wir uns der Beſorgniß kaum erwehren , daß
das Zuſammendkaͤngen vieler Ungluͤcklichen in die naͤm —

liche enge Umgebung in ihren Gemuͤthern keine vortheil —

hafte Stimmung bewirken wuͤrde . Es iſt vielleicht der

ſcheinbarſte Einwand , der gegen beiderley Arten ton Ers

ziehungshaͤuſern geſchehen kann , daß ihre Zoͤglinge jeder
in dem andern nur das Bild ihres eigenen Ungluͤcks

wiederfinden , und faſt abgeſchloſſen von der Geſellſchaft

ſind , fuͤr die ſie doch gebildet werden , in die ſie uͤber

kurz oder lange wieder zuruͤcktreten ſollen . Das Zu⸗

ſammenwohnen von Ungluͤcklichen zweyedley Art , die

ſich faſt auf keine Weiſe , nicht durch das Wort , nicht

durch Zeichen , nicht einmal durch die ſinnvolle Gebaͤr —

denſprache gegenſeitig mittheilen und befreunden koͤnn⸗
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ten , wuͤrde wenig geeignet ſeyn , dieſen Vorwurf zu ent⸗

kraͤften.

Allerdings wird die vorgetragene Bitte , wenn fe
erfuͤllt werden ſoll , die ſchon vielfach belaſtete Staats —

caſſe mit einer neuen Ausgabe in Anſpruch nehmen .

Allein der Herr Urheber dieſer Motion vereinigt ſi ſich mit

der Commiſſion in dem Wunſche , daß wenigſtens nur

der Anfang des guten Werkes , wenn auch nach Un -

fiånden noch im Kleinen und Beſchraͤnkten , geſchehen

moͤchte , und uͤberlaͤßt ſich mit ihr , wenn nur erſt eine

feſte Grundlage , und gleichſam ein Anſatzpunkt gebildet

iſt , der gerechten Hoffnung , daß alsdann die Anſtalt
durch den Eintritt der Zoͤglinge aus bemittelten Fami —

lien , und durch freywillige Beytraͤge , durch Stiftungen

und Vermaͤchtniſſe zu einem erwuͤnſchten Umfang ſich

ausdehnen werde . Das Naͤmliche iſt an andern Orten

geſchehen . Das Badiſche Volk , empfaͤnglich fuͤr alles

Gute , und bereitwillig dazu , wird hinter keinem zuruͤck⸗

bleiben .

Die maͤßige Summe von dreytauſend Gulden jaͤhr⸗

lich aus der Staatscaſſe wuͤrde daher zur erſten Begruͤn⸗

dung und zur Sicherung der Fortdauer des Inſtituts

genuͤgen . Sie uͤberſteigt nicht diejenige , auf welche zur

Stiftung der Taubſtummen - Anſtalt angetragen worden

iſt . Beide werden in der Minderung des menſchlichen

Elends , in der Erleichterung anderer oͤffentlichen Caſſen ,

in der Ehre des Landes , dem eine ſchoͤne Anſtalt nach

der andern entbluͤht , w hinreichende Verguͤtung
ſichern .

Durch alle dieſe Erwaͤgungen beſtimmt , nimmtdie

Commiſſton kein Bedenken , der hohen Kammer den Ge⸗
genſtand der Motion zu geneigter Zuſtimmung und zur
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unterthaͤnigſten Bitte an Se . Koͤnigliche Hoheit , den

Großherzog , zu gnaͤdigſter Anordnung der Errichtung

eines ſolchen Inſtituts , und Anweiſung von jaͤhrlich
dreytauſend Gulden aus der Staatscaſſe zu empfehlen .

Die Commiſſion glaubt ihren Vortrag nicht zweck —⸗

maͤßiger , als mit der Wiedererinnerung an ein ſchoͤnes
und beyfallwuͤrdiges Wort ſchließen zu koͤnnen, mit wel⸗

chem vor zwey Jahren ein verehrtes Mitglied dieſer

Kammer ſeine Zuſtimmung zut dem Antrag auf Errich —

tung des Taubſtummen⸗Inſtituts begleitet hat , daß

jeder Landtag mit irgend einer wohlthaͤtigen , heilbrin⸗

genden Stiftung bezeichnet , in die Annalen einer glor⸗

reichen Regierung uͤbergehen , und in dem Andenken

eines dankbaren Volkes moͤge erhalten werden .
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